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Fahren im automatisierten Auto –
Lenker der Zukunft?

Mensch als Lenker
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Law & Robots Workshop vom 19.11.2020: Mensch als Lenker

Pflichten des Lenkers

Lenker

Bedienpflichten Aufmerksamkeits- und 
Beherrschungspflichten
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Technische Differenzierung
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Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 - 5
Bedienung Vollumfäng-

lich durch 
Mensch

Teilweise
durch 
Mensch

Mensch kann Bedienung an 
System abgeben

Aufmerksam-
keit und 
Beherrschung

Menschlicher Lenker ist immer dafür verantwortlich. 
Auch bei Leveln 3 bis 5 im automatisierten Modus, soweit 
dieser übersteuerbar bleibt.
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Heutige Auswirkungen der Automatisie-
rungsstufen auf den menschlichen Lenker
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• Vernehmlassung vom 12.08. bis 12.12.2020 zur 
SVG-Revision
(www.astra.admin.ch à Medienmitteilung vom 12.08.2020)

• Bundesrat soll Kompetenz erhalten: 
• Fahrzeugführer von seinen Aufmerksamkeits- und 

Beherrschungspflichten zu entlasten, wenn er das 
Automatisierungssystem seines Fahrzeug 
bestimmungsgemäss aktiviert hat

• Zulassungsvoraussetzungen festzulegen, um führerlose 
Fahrzeuge auf bestimmten Strecken zuzulassen

Ø Ausgerichtet auf Fahrzeuge Level 3 und 4
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Anpassung der Regeln des SVG?

http://www.astra.admin.ch/
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Rechtliche Entlastung des Lenkers
bei Fz. mit Automatisierungssystemen

Entlastung des 
menschlichen Lenkers von 
Aufmerksamkeits- und 
Beherrschungspflichten

Teilweise
Entlastung, 
definierte 
Nebentätig-
keiten

Vollumfängliche
Entlastung im 
automatisierten Modus, 
beliebige 
Nebentätigkeiten
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Pflichten Nebentätigkeiten
Level 0 und 1 Bedienung und Aufmerksamkeit Nicht zulässig
Level 2 Aufmerksamkeit und 

Beherrschung (ständig)
Nicht zulässig

Level 3 Restaufmerksamkeit, Pflicht, 
Steuerung auf Aufforderung 
innerhalb Übernahmezeit zu 
übernehmen 

Beschränkt zulässig

Level 4 und 5 Keine (Mensch als Insasse) Zulässig
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Künftige Pflichten des Menschen als 
Lenker bei aktivierten Systemen
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• Wie kann sichergestellt werden, dass der Lenker die 
notwendige Aufmerksamkeit (Level 2) bzw. 
Restaufmerksamkeit (Level 3) aufrecht erhält? Wie wird 
vermieden, dass der Lenker durch das 
Automatisierungssystem überfordert wird?

• Wie kann die missbräuchliche Verwendung der Systeme 
vermieden werden?

Ø ASTRA-Projekt «Automatisierte Fahrzeuge in der 
Fahrausbildung» (Fokus auf Fahrzeugen mit 
Assistenzsystemen bis Level 2)

Ø ASTRA-Forschung «Fähigkeiten, Kompetenzen und Eignung 
für das Führen von automatisierten Fahrzeugen (Fokus auf 
Fahrzeugen mit Automatisierungssystemen ab Level 3)
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Herausforderungen für Mensch als 
Lenker bei Level 2 und 3
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• UN Reglement 157 «Automated Lane Keeping System»
• Tritt am 22.01.2021 in Kraft
• Reglementierung Staupilot Level 3

• Strassen mit physischer Richtungstrennung ohne LV
• Bis zu Geschwindigkeit von max. 60 km/h
• Anforderungen an Systemsicherheit
• Jederzeitige Übersteuerbarkeit durch Lenker
• Rückübernahmezeit mind. 10 Sekunden
• System für risikominimierendes Manöver
• System zur Erkennung der Lenkerverfügbarkeit
• Spez. Datenaufzeichnungssystem
• Überwachungspflichten des Herstellers nach erhaltener 

Genehmigung 
• Audits und Tests durch Prüfstelle/Genehmigungsbehörde
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Erste Anwendung Level 3
ALKS



Bundesamt für Strassen ASTRA

Chancen:
• Kurzfristig kaum positiv für Verkehrssicherheit und -fluss
• Sammlung von Erfahrungen
• Genehmigungsbehörde eines ALKS weiss viel
• Anwendungsfall mit relativ wenigen Risiken (einfacher 

Anwendungsfall und begrenzte Geschwindigkeit)
• Minimale Übernahmezeit für Lenker erscheint vertretbar

Risiken:
• Genehmigungsbehörde eines ALKS weiss vieles nicht
• Techn. Herausforderung minimale Übergabezeit bei 

ungeplanten Übergaben
• Eintretenswahrscheinlichkeit von Unfällen kann kaum 

abgeschätzt werden
• Schadensausmass kann im Einzelfall gross sein  
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Entlastung des Lenkers mit ALKS von 
Aufmerksamkeits-/Beherrschungspflichten? 


